RICHTLINIE ZUR ANWENDUNG VON ARTIKEL 28bis LMV – LANGFRISTIGES URLAUBSKONTO

1.  Gegenstand der Richtlinie
Diese Richtlinie dient der Festlegung der internen Anwendungsregeln für Artikel 28bis des Landesmantelvertrags für das Bauhauptgewerbe bezüglich des Zusatzurlaubskontos. Sie definiert die Bedingungen, Verfahren und Zuständigkeiten, damit berechtigte Unternehmen dieses freiwillige System einführen und dessen Verwaltung im Einklang mit den tarifvertraglichen Bestimmungen sicherstellen können.
2. Geltungsbereich
· Gilt für alle Unternehmen, die dem LMV und dem GAV-VS unterliegen.
· Betrifft ausschliesslich Arbeitnehmer, mit denen eine schriftliche Einzelvereinbarung in Form eines Nachtrags zum Arbeitsvertrag geschlossen wurde.
· Gilt für Arbeiter, die ein festes Monatsgehalt beziehen
· Gilt nicht für Auszubildende
· Gilt nicht für Arbeiter mit befristeten Arbeitsverträgen
· Gilt nicht für Arbeiter, die nach Stundenlohn bezahlt werden

3. Voraussetzungen für die Förderfähigkeit des Unternehmens
Das Unternehmen muss mindestens eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllen:
· Seit mehr als einem Jahr bestehen und keine festgestellten Verstösse gegen den Tarifvertrag aufweisen;
· ODER über eine SIAC-Karte für seine Arbeitnehmer verfügen und keine Forderungen oder Schulden gegenüber den Sozialversicherungen und paritätischen Einrichtungen haben.

4. Einrichtung des Kontos
4.1 Schriftliche Vereinbarung erforderlich 
Ohne einen vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer unterzeichneten individuellen Nachtrag zum Arbeitsvertrag kann kein Konto eröffnet werden.
4.2 Internes Verfahren 
· Das Unternehmen unterbreitet dem Arbeitnehmer den Nachtrag.
· Der Nachtrag wird in zwei Exemplaren unterzeichnet.
· Eine Kopie wird dem Arbeitnehmer ausgehändigt, eine weitere wird in seiner Personalakte abgelegt.

5.  Einzahlung auf das Konto
· Maximal pro Kalenderjahr: 200 Stunden.
· Anwendungsmodalitäten:
· Übertragung von Überstunden im Laufe des Jahres, wenn die Schwelle von 120 Überstunden überschritten wird
· Automatische Übertragung des Restguthabens an Überstunden zum 31. Dezember.
· Die gutgeschriebenen Stunden werden in tatsächliche Arbeitsstunden umgewandelt und führen nach der Übertragung nicht zu einem Überstundenzuschlag.




6. Obergrenzen und finanzielle Absicherung

		Situation
	Maximale Obergrenze des Kontos
	Obligatorische finanzielle Garantie

	Ohne finanzielle Absicherung
	Bis zu 200 Stunden
	Nein

	Mit finanzieller Absicherung
	Von 201 bis 700 Stunden
	Ja



	
	

	
	
	


Garantiepflicht (Art. 28bis Abs. 5): Der Arbeitgeber muss:
· den Geldwert der angesammelten Stunden auf ein zweckgebundenes Sperrkonto überweisen;
· ODER eine Insolvenzversicherung bei einem anerkannten Versicherer abschliessen.

7. Verwendung und Entnahme vom Konto
· Zulässige Verwendungszwecke (nicht vollständige Liste):
· Vorübergehende Arbeitszeitverkürzung aufgrund saisonaler Schwankungen
· Längerer Urlaub
· Berufliche Weiterbildung 
· Persönliche Weiterbildung
· Langzeiturlaub
· Ähnliche Zwecke

· Verfahren zur Nutzung der Stunden:
· Zusatzvereinbarung im Arbeitsvertrag, die es ermöglicht, diese Überstunden zum Ausgleich saisonaler Schwankungen der Arbeitsbelastung zu nutzen (Gegenleistung für das konstante Monatsgehalt)
· Die entnommenen Stunden werden vom Konto abgezogen und als normale Arbeitsstunden in der jährlichen Arbeitszeit verbucht.
· Es gelten dieselben Regeln wie für den Urlaub (Lohnfortzahlung usw.), es sei denn, eine Kürzung des gesetzlichen Urlaubs ist nicht möglich (Art. 329b OR).

8. Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Ein allfälliger Restbetrag wird dem Arbeitnehmer bei Vertragsende in bar ausgezahlt:
· Geltendes Grundgehalt (+ 13ter Monatslohn)

9. Kontrolle und Berichterstattung
· Dem Arbeitnehmer wird ein Jahresbericht vorgelegt (Anzahl der eröffneten Konten, gutgeschriebene Stunden, in Anspruch genommene Stunden).
· Der Bericht muss vom Mitarbeiter unterzeichnet werden.

